
 

 
 
 

 

Sitzungsvorlage Nr. 2129/2020 

 
 
 

Federführendes Amt: Hauptamt 
 

Behandlung Gremium Termin Status 

Entscheidung Gemeinderat 13.10.2020 öffentlich 

 
 

 
Erweiterung des Angebots der Ferienbetreuung ab 2021 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeinde Rudersberg bietet entsprechend den nachfolgenden organisatorischen Rah-
menbedingungen ab dem Jahr 2021 an sieben Ferienwochen im Jahr ein verlässliches Fe-
rienbetreuungsangebot für Grundschüler an. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Bereits seit einigen Jahren bietet die Gemeinde zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie zur Unterstützung der Eltern eine Ferienbetreuung an. In den letzten 
Jahren wurde das Angebot wenig nachgefragt und meist hat eine Ferienbetreuung wegen 
Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl nicht stattgefunden. 
 
Für das Jahr 2021 werden daher die Rahmenbedingungen verändert und damit ein verlässli-
ches Betreuungsangebot für Grundschüler geschaffen. Auch soll eine frühzeitige Ausschrei-
bung den Eltern eine bessere Planung ermöglichen. Das Angebot der Ferienbetreuung wird 
wie folgt neu konzipiert: 
 
 
Organisatorische Rahmenbedingungen 
 

- Zukünftig wird an sieben Wochen im Jahr eine Ferienbetreuung für Grundschüler der 
Klassen 1 bis 4 angeboten. Im Jahr 2021 findet die Betreuung in den Osterferien, 
Pfingstferien und Sommerferien (3 Wochen) statt.  
 

- Das Angebot kann nur wochenweise gebucht werden.  
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- Das Angebot findet voraussichtlich in den Räumen des Schulzentrums Rudersberg 

statt. Die Zahl der Plätze ist abhängig von den Betreuungskräften auf 15 bis 20 Kin-
der begrenzt. Melden sich mehr Kinder an als Plätze zur Verfügung stehen, werden 
die Kinder mit einem begründeten Betreuungsbedarf der Eltern zuerst berücksichtigt, 
ansonsten zählt der Eingang der Anmeldung.  

 
- Die Betreuung wird in einem Zeitrahmen von 7.30 Uhr bis 13:30 Uhr durchgeführt (6 

Stunden). 
 

- Die Ausschreibung findet für alle Ferien bereits zeitnah im Herbst des Vorjahres statt 
und wird auch in den Schulen kommuniziert.  

 
 
Personal 
 

- Die inhaltliche und personelle Koordination des Angebots erfolgt durch die Betreu-
ungskoordinatoren am Schulzentrum Rudersberg, Frau Schmitt und Herr Quiram. 
 

- Die Grundschüler werden von einer im Umgang mit Kindern dieses Alters geeigneten 
Kraft betreut. 

 
- Die Betreuungskräfte erhalten pro Betreuungstag zusätzlich zur Betreuungszeit 0,5 

Stunden ausbezahlt. Damit ist die Vor- und Nachbereitung der Ferienbetreuung ab-
gegolten. 

 
 
Kosten 
 

- Der Kostenbeitrag wird auf 55,00 € pro Woche festgesetzt. Sofern ein Geschwister-
kind gleichzeitig dieses Angebot in Anspruch nimmt, verringert sich die Gebühr für 
das zweite Kind und jedes weitere Kind auf die Hälfte. In Wochen mit Feiertagen 
senkt sich der Gebührensatz um ein Fünftel pro Feiertag. 
 

- Für die kurzfristige Abmeldung eines verbindlich angemeldeten Kindes vor Beginn 
der Betreuung (innerhalb von drei Werktagen), wird eine Stornogebühr in Höhe von 
50 % des entsprechenden Beitrags erhoben. Dies gilt auch bei Nichtteilnahme des 
Kindes bei Erkrankung, wenn das Kind an mehr als der Hälfte der Betreuungstage 
krank ist.  
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